
Förderkreis Leistungs-Lacrosse  
im Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V. 

Förderkreis Leistungs-Lacrosse im DSC 1899 e.V. 
Diepenstraße 99 

40625 Düsseldorf 

Aufnahme-Antrag (bitte vollständig und in Blockschrift ausfüllen)

Vorstand: Jens Egerding, Vorsitzender - Florian Kriependorf, stellv. Vorsitzender - Ernst Thomas, Schatzmeister 
Bankverbindung: Stadtsparkasse Düsseldorf - Konto 1004989792- BLZ 300 501 10 

IBAN DE90 3005 0110 1004 9897 92 – BIC DUSSDEDDXXX 
Amtsgericht Düsseldorf VR 9979 – Steuernummer 133/5906/3556 

Diepenstraße 99 
40625 Düsseldorf 

Telefon 02 11 / 23 20 70 
Fax 02 11 / 17 17 389 

Email fkll@dsc-99.de 
Internet www.dsc-99.de 

Der/die Unterzeichner/in bittet um die Aufnahme in den Förderkreis Leistungs-Lacrosse 
im DSC 1899 e.V. (FkLL e.V.), erkennt hiermit die Vereinssatzung an und verpflichtet sich 
zu deren Einhaltung und zur fristgerechten Zahlung der Beiträge. Ihm/Ihr ist bekannt, dass  
die Mitgliedschaft im FkLL e.V. neben der Mitgliedschaft im DSC 1899 e.V. und von dieser  
unabhängig besteht. Ihm/Ihr ist bekannt, dass eine Kündigung der Mitgliedschaft nur zum  
Jahresende mit einer Frist von drei Monaten schriftlich an den FkLL e.V. möglich ist (s. Rückseite Satzung § 4). 

Familienname  _____________________________________  Vorname  _______________________________________ 

Straße  ___________________________________________  PLZ Wohnort  ____________________________________ 

Telefon  __________________________________________ Mobile  _________________________________________ 

E-Mail  ___________________________________________ Geburtsdatum  ___________________________________ 

Ich habe die Datenschutzerklärung (www.dsc-99.de/lacrosse/förderverein) zur Kenntnis genommen und gestatte dem FkLL e.V. 
die Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zur Durchführung meiner Mitgliedschaft und zur Erfüllung des 
Vereinszwecks. 

__________________________________________________ ___________________________________________ 
Ort und Datum Eigenhändige Unterschrift 

Zusatzangaben nur bei Jugendlichen unter 18 Jahren 

Familienname  ______________________________________ Vorname   _______________________________________ 
des Erziehungs- 
Berechtigten 

Straße  ____________________________________________ PLZ Wohnort  ____________________________________ 

E-Mail  ____________________________________________

Mit vorstehendem Aufnahme-Antrag erkläre ich mich einverstanden und übernehme die Verpflichtungen, die der/dem 
Aufnahmesuchenden aus der Mitgliedschaft im Förderkreis Leistungs-Lacrosse im DSC 1899 e.V. entstehen. Ich habe die 
Datenschutzerklärung (www.dsc-99.de/lacrosse/förderverein) zur Kenntnis genommen und gestatte dem FkLL e.V. die 
Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zur Durchführung o.g. Mitgliedschaft. 

_____________________________________________ _____________________________________ 
Ort und Datum    Eigenhändige Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Jahresbeitrag (s. Rückseite) 

□ Einzelmitglied 25,00 €

□ Ehepaar 45,00 € 

http://www.dsc-99.de/lacrosse/förderverein
http://www.dsc-99.de/lacrosse/förderverein


Satzung 
des Förderkreis Leistungs-Lacrosse im Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V. 

- Auszug -

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit

1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Lacrosse-Jugend und der Lacrosse-Erwachsenenmannschaften
im DSC 1899 e.V.. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln
und deren unmittelbare Verwendung unter anderem und zum Beispiel für die Anschaffung von
Ausrüstungen, die Erstattung von Fahrtkosten, das Bestreiten von Antrittsgeldern, die Entlohnung von
Ausbildern oder Betreuern und die Gewährung von sonstigen ideellen und materiellen Hilfen für die
Ausbildung und Förderung innerhalb der Sportart Lacrosse.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.

2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand
gerichtet werden soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag
zusätzlich von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung der
Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen.

3. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages
ist er nicht verpflichtet dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem
Verein.

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfähigen,
insbesondere Minderjährigen, ist die Austrittserklärung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu
unterschreiben. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine
Kündigungsfrist von 3 Monaten einzuhalten ist.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz
zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung
darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen
sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über die
Streichung soll dem Mitglied mitgeteilt werden.

4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, kann es durch Beschluss
des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand
dem Mitglied Gelegenheit einer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben.

5. Der Beschluss des Vorstandes in Absatz 4 ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen
diesen Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist
innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Nach fristgemäßer
Einlegung der Berufung hat der Vorstand die Entscheidung dieser Berufung in die Tagesordnung der
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung aufzunehmen. Der Vorstand kann vorzeitig eine
Mitgliederversammlung herbeiführen. Die Mitgliederversammlung entscheidet abschließend über den
Ausschluss.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

1. Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben.

2. Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. (*)

(*) Die 4. Jahreshauptversammlung vom 17.10.2012 hat unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossen, neben dem 
Jahresbeitrag für eine Einzelmitgliedschaft (25,00 EUR) für Ehepartner an Stelle von zwei Jahresbeiträgen einen 
gemeinschaftlichen reduzierten Jahresbeitrag in Höhe von 45,00 EUR ab dem Geschäftsjahr 2013 festzusetzen. 
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SEPA-Lastschriftmandat 
SEPA Direct Debit Mandate

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 34 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 34 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungspflichtigen in 
einem EU-/ EWR-Mitgliedsstaat ansässig ist.
Note: The BIC is optional when Debtor Bank is located in a EEA SEPA country.

Ort / Location: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:

Deutschland

Diepenstr. 99

40625 Düsseldorf

DE03ZZZ00001905674

FkLL-Mitgliedsnummer: 

Förderkreis Leistungs-Lacrosse im DSC 1899 e.V.

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Förderkreis Leistungs-Lacrosse im DSC 1899 e.V., Zah-
lungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditin-
stitut an, die vom Zahlungsempfänger Förderkreis Leistungs-Lacrosse im DSC 1899 e.V. auf mein / unser Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. 

Die Kosten einer  eventuellen Nichteinlösung der Lastschrift durch mein/unser Kreditinstitut (Rücklastschrift) trage ich/tragen 
wir und verpflichte mich/verpflichten uns, diese dem Zahlungsempfänger zu erstatten.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor Förderkreis Leistungs-Lacrosse im DSC 1899 e.V. to send 
instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions 
from the creditor Förderkreis Leistungs-Lacrosse im DSC 1899 e.V.. 

Hereby, you agree to refund any costs that might arise in case the direct debit cannot be redeemed (charge back) to the 
creditor of the direct debit.

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with 
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.
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